
Zutreffendes bitte  ankreuzen oder ausfüllen! 

 
 
 

 
Antrag auf Ausstellung eines Befähigungsnachweises 

nach Art. 17 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1/2005 
 
 
Antragsteller 
 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum Geburtsort 

Straße, Hausnummer  

 

PLZ, Ort  

 

Telefon  Fax E-Mail 

 

Registriernummer (HIT) 

 
 Gegen mich sind keine laufenden Verfahren wegen wiederholter oder grober Verstöße gegen die Ver-

ordnung (EG) Nr. 1/2005 anhängig. 
 

 Gegen mich liegen keine rechtskräftigen Entscheidungen wegen wiederholter oder grober Verstöße 
gegen die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 vor. 

 
Angaben zur Berufsausbildung 
 
a) vor dem 6. Januar 2007 erworbene Abschlüsse/Nachweise 

- wenn a) nicht zutreffend, bitte bei b) weitermachen - 

 Ausbildung im Beruf  
 Fleischer (einschließlich Schlachten von Tieren)  Landwirt 
 Pferdewirt   Tierpfleger  Tierwirt  

 eine andere Berufsausbildung zum __________________________________________, die die 
erforderliche Fachkunde voraussetzt, 

 ein Hochschul-/Fachhochschulstudium im Bereich  Landwirtschaft  Tiermedizin 
erfolgreich abgeschlossen. 

  

Landratsamt Unterallgäu 
-Gesundheits- und Veterinärverwaltung- 
Postfach 13 62 
87713 Mindelheim 
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 einen anderen Nachweis erworben, der die erforderliche Fachkunde voraussetzt (z.B. BILA-
Lehrgang). 

 eine Sachkundebescheinigung gemäß § 13 Abs. 3 Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV) be-
sessen. 

Der Nachweis über die bestandene Abschlussprüfung/den Hochschul-/Fach-
hochschulabschluss/die erforderliche Fachkunde (z.B. BILA-Lehrgangs-
bescheinigung)/die Sachkundebescheinigung 

 liegt bei 
 wird nachgereicht 

Die Bescheinigung über den Ergänzungslehrgang  liegt bei 
 wird nachgereicht 

 

 
b) nach dem 5. Januar 2007 erworbene Abschlüsse/Nachweise 

- wenn b) nicht zutreffend, bitte bei c) weitermachen - 

 Ausbildung im Beruf  
 Fleischer (einschließlich Schlachten von Tieren)  Landwirt 
 Pferdewirt   Tierpfleger  Tierwirt  

 eine andere Berufsausbildung zum __________________________________________, die die 
erforderliche Fachkunde voraussetzt, 

 ein Hochschul-/Fachhochschulstudium im Bereich  Landwirtschaft  Tiermedizin 
erfolgreich abgeschlossen. 

 einen anderen Nachweis erworben, der die erforderliche Fachkunde voraussetzt (z.B. BILA-
Lehrgang). 

 und vor dem 19. Februar 2009 die Sachkundeprüfung nach § 13 Abs. 3 TierSchTrV bestanden. 

Der Nachweis über die bestandene Abschlussprüfung/den Hochschul-/Fach-
hochschulabschluss/ die erforderliche Fachkunde (z.B. BILA-Lehrgangs-
bescheinigung)/die Sachkundeprüfung 

 liegt bei 
 wird nachgereicht 

 

 
c) Keine fachspezifische Berufsausbildung/keine fachbezogenen Nachweise 

 Ich habe keine der oben genannten Berufsausbildungen/Nachweise. 

Die Bescheinigung über den Lehrgang nach Anhang IV Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 (mindestens 15 bis 20 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten) 

 liegt bei 
 wird nachgereicht 

 
Tierarten 
 
Folgende Tierarten sollen befördert werden: 
 

☐ nicht registrierte Equiden (Schlachtpferde) 

☐ registrierte Equiden 

☐ Hausrinder 

☐ Hausschweine 

☐ Hausschafe 

☐ Hausziegen 

☐ Geflügel   

☐ Sonstige (bitte Tierart angeben)   

 
Ort, Datum Unterschrift 
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